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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 5184 vom 28. September 2016 
des Abgeordneten André Kuper   CDU 
Drucksache 16/13077 
 
 
 
Überdurchschnittlich viele geduldete Ausreisepflichtige nach § 25 Absatz 5 Aufenthalts-
gesetz in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Zum Stichtag 30. Juni 2016 hatten gemäß § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz 16.978 Menschen 
in Nordrhein-Westfalen von bundesweit 49.913 Menschen eine Aufenthaltserlaubnis, trotz voll-
ziehbarer Ausreisepflicht. Dies entspricht einem NRW-Anteil von rund 34 Prozent an der bun-
desweiten Anzahl.  
 
Gemäß §25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz kann einem Ausländer, der vollziehbar ausreisepflich-
tig ist, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer 
Zeit nicht zu rechnen ist. Die Aufenthaltserlaubnis soll erteilt werden, wenn die Abschiebung 
seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Eine Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der 
Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt 
insbesondere vor, wenn er falsche Angaben macht oder über seine Identität oder Staatsange-
hörigkeit täuscht oder zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse 
nicht erfüllt. 
 
 
Der Minister für Inneres und Kommunales hat die Kleine Anfrage 5184 mit Schreiben vom 
26. Oktober 2016 namens der Landesregierung beantwortet. 
 
 
Vorbemerkung der Landesregierung 
 
§ 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz regelt ausschließlich die Erteilung von Aufenthaltserlaubnis-
sen. Unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs wird davon ausgegangen, dass 
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sich die Fragestellungen jeweils hierauf beziehen. Duldungen auf der Grundlage von § 25 Abs. 
5 Aufenthaltsgesetz werden in Nordrhein-Westfalen nicht erteilt.  
 
 
1. Aus welchen rechtlichen Gründen wurde konkret jeweils die Duldung nach § 25 

Absatz 5 Aufenthaltsgesetz erteilt? 
 
Welche rechtlichen Gründe, die eine Ausreise unmöglich machen, im Einzelfall zur Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz führen, wird statistisch nicht 
erfasst. Solche Gründe können sich beispielsweise ergeben, weil höherrangiges Recht zu be-
achten ist, etwa wenn die betreffende Person sorgeberechtigter Elternteil eines deutschen 
Kindes ist. 
 
 
2. Aus welchen tatsächlichen Gründen wurde konkret jeweils die Duldung nach § 25 

Absatz 5 Aufenthaltsgesetz erteilt? 
 
Welche tatsächlichen Gründe, die eine Ausreise unmöglich machen, im Einzelfall zur Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz führen, wird statistisch nicht 
erfasst. Solche Gründe können sich beispielsweise ergeben, weil eine nicht nur vorüberge-
hende Reiseunfähigkeit vorliegt.  
 
 
3. Aus welchen konkreten Gründen werden bundesweit rund 34 Prozent der Duldun-

gen nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz in Nordrhein-Westfalen erteilt? 
 
Auf die Antworten auf Fragen 1 und 2 wird verwiesen. Zur Verwaltungspraxis anderer Länder 
nimmt die Landesregierung nicht Stellung.  
 
 
4. Welches sind die Herkunftsländer der Menschen, denen eine Duldung aufgrund 

des § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz in Nordrhein-Westfalen erteilt wurde? 
 
Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis auf der Grundlage von § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz 
stammen aus 116 unterschiedlichen Herkunftsländern (Quelle: Ausländerzentralregister). Von 
einer Auflistung dieser Herkunftsländer wird Abstand genommen. 
 
 
5. Welche Zahlen liegen der Landesregierung zu Fällen vor, in denen eine Duldung 

nach § 25 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz nicht erteilt werden konnte, aufgrund des 
fehlenden Unverschuldens? 

 
Hierzu liegen der Landesregierung keine Zahlen vor.  
 
 
 


	Nordrhein-Westfalen Drucksache 16/13274

